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1 	T661/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der ain2. August 1983 angemeldeten 

europãischen Patentanineldung Mr. 83 , 107 596.5, wurde am 
15. April 1987 das europãische Patent Mr. 0 103 135 

erteilt. 

Der gegen das Patent eingeiegte Einspruch der Firna Bosch-

Siemens Hausgeràte GmbH (Einsprechende und Beschwerde-

gegnerin) führte zuin Widerruf des Patents gemãB 

Artikel 102 (1) EPU. Die schriftlich begründete 

Entscheidung erging am 21. August 1989. 

Lu Einspruchsverfahren wurden insgesamt die folgenden 

Druckschriften in Betracht gezogen: 

(Dl) 	DE-A--2 804 809 

DE-A-2 615 512 

DE-A-3 104 712 

 DE-U-7 604 165 

 DE-B-1 810 100 

 DE-A-2 809 112 

(07) 	DE-U-8 031 743 

DE-U-8 134 827 

GB-A-2 081 311 

In der angefochtenen Entscheidung wird die Auffassung 

vertreten, daB der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 
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2 	T 661/89 

sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre 

nach der DE-A-3 104 712 ergebe und somit nicht auf einer 

erfinderiachen Lehre beruhe. 

Am 9. Oktober 1989 hat die Beschwerdeführerin (Patent-

inhaberin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung 

Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am 

17. Oktober 1989 entrichtet. Am 20. Dezember 1989 wurde 

die BeschwerdebegrUndung zusammen mit neuen Ansprüchen 1 

bis 3 eingereicht. 

In einem Bescheid gemaB Artikel 110 Absatz 2 EPO vom 
13. November 1990 ãuerte die Kainmer Zweifel hinsichtlich 

der Frage, ob dem Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick 

auf den Stand der Technik nach der D3 und der D2 sowie auf 
das al].gemeine Fachwissen das Vorliegen von erfinderischer 

Tãtigkeit zuerkannt werden kann. 

Mit Schreiben vom 11. Januar 1991 trug die Beschwerde- 

führerin vor, daB 
sich weder in nah 

Stand der Technik 

Fachmann gefunden 

auf Aufhebung des 

legung der am 20. 

bis 3 aufrecht. 

die im Anspruch 1 gekennzeichnete Lãsung 

1iegender Weise aus dem aufgezeigten 
ergebe noch ohne weiteres von einem 

werden konnte. Sie hielt ihren Antrag 

Widerrufs des Patents unter Zugrunde-

Dezember 1989 eingereichten Ansprüche 1 

Ihre Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Herde gemäB dem Anspruch 1 könnten vom Kãufer am 

Aufstellort ohne nennenswerten Aufwand durch müheloses 

und zeitsparendes Anbringen der Dekorbiende der 

jeweiligen Dekorfront der betreffenden Einbauküchen 

angepa8t werden, wodurch sich eine gróBere Einsatz-

môglichkeit für sin und denselben Herdtyp bei gleich-

zeitiger Vereinfachung der Lagerhaltung und des 
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3 	 T 661/89 

Vertriebes sowie eine erhebliche Verminderung des 
Aufwandes in der Fertigung ergebe. 

- Weder die am nâchsten koinxnende D3 noch die übrigen 
;Entgegenhaltungen zeigten eine rahrnenlose Dekorblende, 

	

• 	auf deren Rückseite Rastfedern zurn Herstellen einer 
lôsbaren Rastverbindung mit einem Schalterkasten nach 
Patentanspruch I angebracht sind. 

- Nachdem es sich bei dem Gebiet, zu dem der Patent-
gegenstand gehôrt, urn ein wirtschaftlich bedeutendes 

• und stark bearbeitetes Fachgebiet handle, aurfte gerade 
.dieser einf ache und für den betreffenden Patent- 

• . . gegenstand besonders vorteilhafteLôsungsvorschlag ohne 
Zweifel auf erfinderischer Tâtigkeit beruhen. Im 
Hinblick auf die im Laufe des Verfahrens so zahlreich 
genannten Druckschriften, die in etwa die bisherige: 
Entwicklung auf dem Gebiet der mit einer Blende 
versehenen Scha].terkãsten von Haushaltsgerãten 

• wiedergeben, komme man zu der SchiuSfoigerung, daS die 
aufgefundene und i nachhineln so einfach escheinende 
Lãsung für die Ha].terung einer rahxnenlosen Dekorbiende 
mittels einer Rastverbindung an einem Schalerkasten 
eben nicht naheliegend war. 

- Der Entgegenhaltung D3, die eine Rastverbindung bei 
einem Herd-Lüftungsrost betreffe, sei jedenfalls die 
für plane Dekorbienden besonders vorteilhafte konkrete 
Ausführung der Rastverbindung gemãB dern Patent-
anspruch 1 .nicht entnehinbar. Auch bei Hinzuziehung der 
D2, nach we1cher nicht eine plane Dekorblende verrastet 
wird, sondern eine Schaltuhr in einem in der Schalter-
blende gehálterten Rahmen ëingerastet ist, komme man 
noch lange nicht. so  ohne weiteres • zu der vorge-
sch.lagenen Rastverbindungs-Lösung. 
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4 	T 661/89 

VI. 	Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Elektroherd oder dgl., insbesondere Em- oder Unterbau-

herd, mit einem Bratraum (1), oberhaib dessen Tur (2) em 
Schalterkasten (5) mit Schaltorganen (6) zum Einstellen 
der Beheizung für die Koch- und Bratstellen angeordnet 
1st, der elne Dekorbiende (7) aufweist, die lôsbar bzw. 

austauschbar mit dent Schalterkasten (5) verbunden und 

diese Verbindung als eine Rastverbindung ausgebildet ist, 
gekennzeichnet durch folgende Merkma]e: 

- die Rastverbindung besteht aus Rastfedern (9), die aus 
ihrer Raststel].ung mit entsprechenden Gegenstücken ( 10) 
drückbar bzw. lôsbar sind, 

- die Rastfedern (9) sind an der Rückseite (7 1 ) der 
Dekorbiende (7) vorgesehen, während dessen Gegenstücke 

- 	-(10) im Schalterkasten (5) untergebracht sind, 

- in den Gegenstücken ( 10) sind Of fnungen (15) 
vorgesehen, durch denen mit Hilfe eines Werkzeuges die 
als Klemmteil mit den Gegenstücken ( 10) wirkenden 
Rastfedern (9) aus ihrer Raststellung lãsbar sind, 

- die Rastfedern (9) sind U-fãrmig ausgebildet, 

- siner der U-Schenkeln (11) der Rastfedern (9) 1st an 
der Dekorblenden-Rückseite (7 1 ) befestigt, wãhrend der 

• andfre U-Schenkel (12) frei ausláuft und durch eine Ab- 

oder Ausbiegung (13) als federndes K].emntteil für das 

Gegenstuck (10) mm Schalterkasten (5) ausgebildet ist, 

- die Gegenstücke (10) sind in den Seitenwandungen (14) 

des Schalterkastens (5) eingesetzt bzw. gehaltert und 
sind mit einer mit dent als Klenunteil ausgebildeten U- 
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5 	 T 661/89 

Schenkel (12) der.Rastfeder (9) zusaitunenwirkenden 
Rasteinrichtung versehen." 

un Anspruch 1 sind folgende offensicht1iche Korrekturen 
vorzunehmen: 

"dessenGegenstücke" in Zeile 12 ist zuersetzendurch 
"derenGegenstücke"; "durch denen" in Zeilé 14 ist zu 
ersetzenVdurch "durch die". 

VII. Die Seschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurück-
zuweisen. 

In ihrer Eingabe vom 24. Januar 1991, eingegangen am 
25. Januar 1991, verweist sie zum ersten Mal auf die 
Druckschrift DE-A-2 920 402 (D1O) zui Nachweis dafür, daB 
es vor dem Anie1detag des angefochtenen Patents bei 
elettrischen Haushalts-Gro8gerãten bekannt war, plane 
Dekorbienden mittels Rastverbindung leicht auswechselbar 
auszugestalten. 	 V  

Ihre VArg1mente  in den Eingaben von 3. Mai 1990 und von 
24. Januar 1991 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- In geitenden Anspruch 1 sei von einer rahmenlosen 
Dekorblende, wie sie von der Patentinhaberin als 
wesentlichesUnterscheidungsinerkmal gegenüber den Stand -
der Technik herausgesteilt werde, nicht die Rede. Bei 
den durch eine Rastverbindung läsbaren Lüftungsrost 

V 	 (12) nch der D3 handle es sichebenfalls urn em 
rahinenloses Tell,  das ebenfalls dasErscheinungsbild 
der Herdfront rnittrage. 

- Hinsicht].ich der in den kennzeichnenden Tell des 
V  Anspruchs 1 aufgenonunenen Merkrnale dér bisherigen 

Ansprüche 2 und 3 sei das Merkinal, wonach die Rast- 	
V 
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federn U-fãrmig ausgebildet sind, der D3 zu entnehinen; 
dieser Druckschrift seien aber auch die Herkinale, 
wonach einer der U-Schenkel der Rastfedern an der 

Dekorblenden-Rückseite befestigt ist, wãhrend der 
andere U-Schenkel frei ausläuft und durch eine Ab- oder 

Ausbiegung als federndes Kleinmteil für das Gegenstück 

im Schalterkasten ausgebildet ist, analog zu entnehmen. 

In bezug auf das Merkaal, wonach die Gegenstücke in den 

Seitenwandungen des Schaltkastens eingesetzt bzw. 
gehaltert und mit einer mit dent als K1enmtei1 

ausgebildeten U-Schenkel der Rastfeder zusammen-

wirkenden Rasteinrichtung versehen sind, zeige die D2 
ebenfalls eine Rastverbindung, bestehend aus Rastfedern 
(7) und Rastôffnungen (9), mm Bereich von gegenüber- 	( 
liegenden Seitenwandungen des Schalterkastens in Form 
des Halterahmens (4) der Blende (1). Die neu in den 

Anspruch 1 aufgenommenen Lôsungsmericnale würden Einzel-
-heiten von Rast- oder K].einmverbindungen üblicher Bauart 

beschreiben, in denen erfinderische, insbesondere 

überraschende Schritte nicht zu erkennen seien. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 big 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 

Anderungen 

Die Prüfung hinsichtlich der Zu]ássigkeit der in den 

Ansprüchen vorgenommenen Anderungen ergibt folgendes: 

(i) 	Der geltende Anspruch 1 steilt mm wesentlichen eine 

Kombination von Xerkmalen gemäB den ursprunglich 
eingereichten Ansprüchen 1 bis 5 und 7 dar. 
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In Oberbegriff des geltenden Arispruchs 1 wurde. 

anstelle von "... Schalterkasten oder -rauin" gemã8 
dem erteilten Anspruch 1 gesetzt "... Schalter-

kasten ...", was als eine Beschrãnkung auf einen 

	

• 	- •.. von zwei Aufnahmerãurnen für die Schaltorgane 

	

• 	anzusehen 'ist. 

Anste].1e der'Angabe in Oberbegriff des erteilten 

Anspruchs 1, wonach "die Blendé durch eine Montage-

verbindung mit den Scha].terkasten . . verbunden 

ist" wurde in geltenden Anspruch 1 gesetzt, daS der 
Schalterkasten 	ejne Dekorbiende aufweist, die 
lösbar bzw. austauschbar nit den Schalterkasten 

verbunden .... . ist. Diese Anderung stel].t zuin einen 

	

• 	die Beseitigung einer Uberbestiminung dar, da der 
Begriff. "Montageverbindung" bereits implizit in den 

• 	Mer]a1 gemäB den erteilten Anspruch 1, wonach die 
Blende ].ôsbar bzw. austauschbar nit den Schalter-' 
kasten verbunden ist,enthalten ist; zum anderen 
betrif ft sie eine Beschrãnkung des Begriffs 

"Blende" auf den Begriff "Dekorbiende", wobei der 

letztere Begriff auf Seite 2, Absatz 2, sowie auf 

Seite 3, Zeilen 14 bis 17, der ursprunglichen 
Beschreibung eine Stütze hat. 

Die Angabe in kennzeichnenden Teil -des erteilten 

Anspruchs 1, wonach die Rastfedern an der Innen-

seite der Blende vorgesehen sind, wurde in 

geltenden Anspruch 1 dahingehend geãndert, daB die 
• 	Rastfedern. an  der Rückseite der Blende vorgesehen 

•.sind;hierin ist kein-sachlicher Unterschied 

begründet, da unter "Innenseite" wie unter "Rück-

seite" in eindeutiger- Weis die den Elektroherd 

zugewandte Seite der Blende zu verstehen ist. 
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Die letzten drei Xerkaa].sgruppen nach dam geltenden 
Anspruch 1 stimmen mit den Merkmalen nach den 
erteilten Ansprüchen 2 und 3 überein mit der 
Ausnahme, daB anstelle von "... einer der U-
Schenkein an der Blende befestigt..." gesetzt 
wurde "... einer der U-Schenkeln der Rastfedern 
an der Dekorblenden-Rückseite befestigt . 
Letzteres, den Schutzumfang einschrãnkende MerJa1 
nach dam geltenden Anspruch 1 ist auf Seite 3, 
Zeilen 17 bis 26, in Verbindung mit den Figuren 1 
bis 3 der ursprünglichen Beschreibung bzw. 
Zeichnung of fenbart. 

Die geltenden Ansprüche 2 und 3 sind durch die 
ursprünglichen Ansprüche 6 und 8 gestützt. 

Die ge].tenden Ansprüche sind somit im Hinblick auf 
Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden. 

Neuheit 

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch die 
Kammer hat ergeben, daB der Elektroherd nach Anspruch 1 
durch die Entgegenhaltungen nicht bekannt ist. Da die 
Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 seitens der 
Beschwerdegegnerin nicht bestritten worden ist, erübrigt 
as sich, die Neuheit nãher zu begrUnden. 

Erfinderische Tãtigkeit 

4.1 	In Ubereinstinunung mit den Beteiligten und mit der 
Vorinstanz sieht die Kammer als náchstkominenden Stand der 
Technik denjenigen gemãB der D3 an, auf den sich der 
Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht. 
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Der in dieser Druckschrift beschriebene Eiektroherd weist 
einen Schalterkasten mit Schaltorganen zun Einste].len der 

Beheizung für die Koch- und Bratstellen auf, der mit einern 
üblicherweise als Dekorbiende ausgebildeten Scha].ter-

tableau verk].eidet ist, wobei die Dekorbiende lOsbar bzw. 

austauschbar mit den Herdgehãuse und damit auch mit den 

Schalterkasten verbunden ist und hierzu unter anderen eine 

Rastverbindungvorgesehen ist (vgl. insbesoridere Seite 4, 
Zeilen 9 bis 11 der D3). 

Der Gegenstand des Anspruchs- 1 unterscheidet sich von den 

aus der D3 bekannten E].ektroherd durch folgende Mer]anale: 

die Rastverbindung besteht aus Rastfedern (9), die aus 

ihrer Raststellung mit entsprechenden Gegenstücken (10) 
drückbar bzw. lOsbar sind, 

die Rastfedern (9) sind an der Rückseite (7 1 ) der 
Dekorbiende (7) vorgesehen, wãhrend deren Gegenstücke 
(10) in Schalterkasten (5) untergebracht sind, 

C) in den Gegenstücken (10) Sind Of fnungen (15) 

vorgesehen, durch die mit Hilfe eines Werkzeuges die 

ais Klemmteil mit den Gegenstücken (10) wirkenden 

Rastfedern (9) aus ihrer Raststeilung lôsbar sind, 

die Rastfedern (9) sind U-fOrmig ausgebildet, 

•einer der U-Schenkel (11) der Rastfedèrn (9) ist an der 
Dekorblenden-Rückseite (7 1 ) befestigt, wãhrend der 
andere U-Schenkel (12) frei auslãuft und durch eine Ab-

oder Ausbiegung (13) als federndes Klemmteil' für das 

Gegenstück (10) in Schalterkasten (5) ausgebildet ist, 

die GegenstUcke (10) sind in den Seitenwandungen (14) 

des Schalterkastens (5) eingesetzt bzw. gehaltert und 

sind nit eirter mit den als Kieminteil ausgebildeten U- 
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10 	 T 661/89 

Schenkel (12) der Rastfeder (9) zusainmenwirkenden 
Rasteinrichtung versehen. 

4.2 	Die zu lãsende Aufgabe besteht gemã8 den Angaben der 
Beschwerdeführerin auf Seite 1, letzter Absatz bis 
Seite 2, Absatz 1 0  der Beschwerdebegründung in 
Ubereinsti]nmung mit der ursprünglichen Beschreibung darin, 
einen Elektroherd mit einem mit einer Dekorblende 
verkleideten Schalterkasten so zu verbessern, daB die 
Montage der Blende vereinfacht wird und daB ohne gröBeren 
Montageeingriff in den Schalterkasten sin schnelles und 
müheloses Auswechseln der Blende durchführbar ist. 

Nun ist der D3 bereits der Vorschlag zu entnehmen, die 	t 

Dekorb].ende mit dem Schalterkasten durch Rastverbindungen 
zu verbinden. Dem Fachinann ist aus seinem Grundlagenwissen 
bekannt, daB die Verwendung von Rastverbindungen eine 
scline].].e und einfache Montage der zu verbindenden Bauteile 
erlaubt, wobei ein schnelles Auswechseln der verrasteten 
Bauteile ohne Notwendigkeit eines re].ativ zeitaufwendigen 
Montageeingriffs, wie z. B. das Entfernen und Wieder-
einsetzen von Schraubverbindungen, moglich ist. 

Die angegebene Aufgabe ist somit der D3 bereits kiar zu 
entnehmen und muB daher als bekannt gelten. 

4.3 	Der Fachmann wird zunãchst die D3 jut Hinb].ick auf 
vorteilhafte Lãsungen der zugrundeliegenden Aufgabe näher 
untersuchen. Er wird dabei feststellen, daB die Frontseite 
des bekannten Elektroherds oberha].b der durch eine 
Rastverbindung befestigbaren Blende (Schaltertableau 7) 
einen Lüftungsrost (12) aufweist, der ebenfalls über eine 
Rastverbindung in das Herdgehãuse einsetzbar ist. 

Diese Rastverbindung besteht aus Rastfedern (15, 17, 18), 
die, aug ihrer Raststellung mit entsprechenden Gegenstücken 
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• drückbar bzw lösbar sind, wie nach dent obengenannten 
Merkrnaie a; des Anspruchs 1. 

In den Gegenstückensind öffnungen, nãrnlich die 
Rastausnehinungen (20) des Lüftungsrostes (12), vorgesehen, 
durch die mitHilfe eines Werkzeuges die als K].emmteil mit 
dent Gegenstücken wirkenden Rastfedern aus ihrer 
Raststellung lósbar sind,wie nach dent obengenannten 
I4erkrnal C) des Anspruchs 1. AuBerdem sind die Rastfedern 
mm wesentlichen U-fôrrnig ausgebildet, wie nach dent 
obengenannten Merkinal d) des Anspruchs 1.; 

Dent Fachinann stehen diese bekannten, zur Befestigung des 
Lüftungsrostes eines Herdes vorgesehenen Merkinale einer 
Rastverbindung bei der Gestaltung der Rastverbindung für 
die Dekorbiende als Vorbild zur Verfügung; denn sie 
betreffen MaBnahinen, die bei durch Rastverbindungen zu 
kope1nden Bauelémenten 'ungeachtet der Funktion des 
jeweils zu verrastenden Bauteils getroffen werden kônnen 
und die die für sie charàkteristischen, in erwarteter 
Weise eintretendèn Wirkungen haben. Lit vorliegenden Fall 
koinmt noch hinzu, daB es sich bei dent durch die 
Rastverbindung befestigbaren Lüftungsrost urn ein an der 
Herdfrontseite àngeordnetes Bauteil handelt, das zum Bild 
der Herdfront beitrâgt und in dieser Eigenschaft, neben 
seiner Funktion als LuftfUhrungsbauteil, ebenfalls als 
Dekorbiende anzusehen ist. 

Wird eine aus Rastfedern und zugehörigen Gegenstücken 
bestehende Rastverbindung zur Befestigung eines Bauteils, 
wie einer Dekorbiende, mm Schalterkasten des Herdes 
verwendet, so besteht hinsichtlich der Zuordnung der 
Rastverbindungskomponenten die Möglichkeit, die Rastfedern 
mm Schalterkasten anzuordnen und die Gegenstücke jut 

• - Bereich der Rückseite der Blende vorzusehen oder aber in 
umgékehrter Weisè die- Rastfedern mm Bereichder Rückseite 
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12 	T 661/89 

der Blende anzuordnen und die Gegenstücke in Schalter-
kasten unterzubringen. 

Die D3 beschreibt die erstgenannte Anordnung von 
Rastfedern und Gegenstücken nit der entsprechenden 

Befestigung von jeweilseinem der U-Schenkel der 

Rastfedern in Schalterkasten, wáhrend der andere U-

Schenkel frei auslãuft und durch eine Ab- oder Ausbiegung 

als federndes Kleamteil für das Gegenstück in Bereich der 
Rückseite des zu verrastenden Bauteils ausgebildet jet. 

GenãB Anspruch 1 ist die zweitgenannte, uagekehrte 
Anordnung vorgesehen, wonach die Rastfedern an der 
Rückseite der Dekorbiende und deren Gegenstücke in 
Schalterkasten untergebracht sind, wie nach den 
obengenannten Merknal b) des Anspruchs 1, und wonach einer 
der U-Schenkel der Rastfedern an der Dekorbienden-

Rückseite befestigt ist, während der andere frei 

auslaufende U-Schenkel durch eine Ab- oder Ausbiegung als 

federndes Klemnteil für das Gegenstück in Schalterkasten 
ausgebildet ist, wie nach den obengenannten Mer]a1 e) des 

Anspruchs 1. 

Es muS ale in Rahen der Routinetàtigkeit des Fachmanns 

liegend angesehen werden, von den beiden zur Verfügung 

stehenden Mog].ichkeiten der Anordnung von Rastfedern und 

Gegenstücken an einem feststehenden bzw. beweglichen 

Bauteil des Herdes die in gegebenen Fall am besten 

geeignete Lôsung in Hinblick auf die vorliegenden 

konstruktiven Bedingungen auszuwählen. AuBerden sind die 

beiden Lãsungen in Hinblick auf die zugrundeliegende 

Aufgabe als aquivalent anzusehen, da nit jeder dieser 

beiden Lôsungsmôglichkeiten das Ziel einer vereinfachten 

Montage und eines schnellen und mühelosen Auswechselns der 

B].ende erreichbar ist. 
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• Hat der FaChinann sich dafür eritschieden,, die Gegenstande 
der Rastverbindung in gegenüber der Of fenbarung der D3 
kinematisch vertauschter Anordnung in Schalterkasten 
unterzubringen, wienach den obengenannten Mera1 b) des 
Anspruchs 1, so wird ihm durch die D2, die ebenfalls einen 
Elektroherd mit einem Schalterkasten zur Aufnahme eines 
Schaltelenents (Schaltuhr 3) sowie einer Schalterbiende 
betrif ft, die Anregung verinittelt, die Gegenstücke der 
Rastverbindung in den Seitenwandungen des Schalterkastens 
einzusetzen bzw. zu haltern, wie nach den von Wieder-
holungen vorausgehender Angaben bereinigten obengenannten 
Merkmal f) des Anspruchs 1; denn bei dieser Entgegen-
haltungdienen die Wandungen einschlie8lich der Seiten-
wandungen des als Halterahinen (4) ausgebi1deten Schalter- 
kastens zur Halterung von Gegenstücken einer Rast-
verbindung, bestehend aus Rastfedern (7) und Rastôffnungen 
(9), für ein an den Gehãuse eines Elektroherdes zu 
ve±rastendes Bauteil. 

In übrigenbietet sich - abgesehen von der durch die D2 
•vermittelten Anregung - die Halterung der Gegenstucke in 
bzw. an  den Seitenwandungen des Schalterkastens schon 
deswegen an, weil die üblicherweise in Bereich der 
seitlichen Enden der B1endevorgesehenen Befestigungs- 
vorrichtungen sich in unmittelbarer Nàhe der Seiten-
wandungen des Schalterkastens befinden. 

4.4 	Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten 
Argumente vertritt die Kanuner folgende Auffassung: 

-• Die angeführten Vorteile in Hinblick auf dàs mühelose 
Anbringen der Dékorbiende und die Vereinfachungen in 
der Lagerhaltung, in Vertrieb und in der Fertigung sind 
offensichtlich darauf zuruckzuführen, daB die 
Verbindung zwischen Dekorbiende und Schalterkasten als 
Rastverbindung ausgeführt ist.. Nachdem die 
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Eigenschaften von Rastverbindungen zurn Ailgemeinwissen 
des Fachmanns gehãren und eine. Rastverbindung zur 

• Befestigung einer Dekorbiende am Schalterkasten eines 

Elektroherdes durch die D3 bereits bekannt ist, war zu 
erwarten, daB bei Ausbildung der Rastverbindung gemäB 
Anspruch 1 die angeführten Vorteile eintreten würden, 
so daB darin kein überraschender Erfolg gesehen werden 
kann. 

- Der unabhangige Anspruch 1 ist auf einen Elektroherd 
gerichtet, der .me Dekorbiende aufweist. An keiner 
Stelle des Anspruchs ist von einer rahmenlosen 
Dekorbiende die Rede. Das diesbezügliche Argument der 
Beschwerdeführerin ist soinit gegenstandsios. 

- Der Umstand, daB es sich bei dent vorliegenden Gebiet urn 
ein wirtschaftljch bedeutendes und stark bearbeitetes 

Fachgebiet handelt und die Lãsung einfach und besonders 

vorteilhaft ist, führt nicht zwingend zu der Schlu5-

folgerung, daB die Lãsung auf erfinderischer Tátigkeit 
beruht. Eine bloBe Prüfung auf das Vorliegen solcher 
Anzeichen stelit keinen Ersatz für die technisch 
fachinãnnische Bewertung der Erfindung gegenüber dent 

Stand der Technik nach Artikel 56 EPU dar (vgl. auch 

die Entscheidung T 24/8 1, AB1. EPA 1983, 133 ff.). It 
vorliegenden Fall zeigt der Stand der Technik von der 
Aufgabe und den Lôsungsnterkinalen her den Weg klar auf, 

urn zuin Gegenstartd des Anspruchs 1 zu gelangen, ohne daB 

dazu Schwierigkeiten zu überwinden wáren. 

- Anspruch 1 bezieht sich nicht auf eine plane Dekor-

blende, sondern auf eine Dekorbiende allgemein. Bei 

der Suche nach Lãsungen der zugrundeliegenden Aufgabe 

wird der Fachmann die D2 in Betracht ziehen, da bei 

dieser Entgegenhaltung die prinzipiell gleiche Aufgabe 
zu lãsen ist, eine Schaltuhr oder dergleichen, also em 
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• Bautéil eines E].ektroherdes so anzu]ringen, daB es 
rasch und rnuhelos montier- und auswechseibar ist (vgl. 
Seite 2, ursprüngliche Nurnerierung, Absatz 3 der. 
Entgegenhalturig). Es ist daher für den Fachinann klar 
erkennbar, daB'die dutch die Verwendung einer 
Rastverbindung erzielbaren Vorteile ungeachtet des 
Urnstandes, ob es sich bei den zu verrastenden Bauteil 
urn eine Schaituhr, eine Dekorbiende oder ein sonstiges 
Herdbauteil hande].t, eintreten, da diese Vorteile 
dutch die Rastverbindung und nicht durch die jeweilige 
Funktion des zu verrastenden Bauteils bedingt sind. 

4.5 	Zusanunenfassend folgt nach Auffassungder Kaxnrner, daB die 
in Anspruch 1 angegebene Lósung der gesteliten Aufgabe 
sich in nahe].iegender Weise aus den Stand der Technik 
unter Berücksichtigung der ailgerneinen Kenntñisse des. 
Fachinannes. herleiten lãBt und daher nicht als auf 
erfinderischer Tãtigkeit beruhend angesehen werden kann 
(Art. 56 EPU). 	 . 

Der Gegenstanddes Anspruchs 1 ist deshaib nicht 
patentfãhig (Art. 52 (1) EPU). 	 f 

Bei dieser Sachiage brauchte die Frage nicht rnehr 
untersucht zu werden, ob die erst in Beschwerdeverfahren 
genannte Druckschrift DE-A-2 920 402 (D10) als verspãtet 
eingereicht (Art. 114 (2) EPU) anzusehen ist, da diese 
Entgegenhaltung nicht entscheidungserheblich ist. 

Die abhãngigen Ansprüche 2 und 3 fallen schon aus formalen 
Günden, da sie den •Bestand des unabhãngigen Anspruchs r  
voraussetzen. 
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Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Gescháftsstel1enbeate: 	Der Vorsitzende: 

7• ,•/ I 
- 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 

01054 


